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Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Hintersee 
9. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Hintersee

Aufgrund des § 5 Absatz 2 der Kommu-
nalverfassung für das Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. 
M-V S. 270) in der geltenden Fassung wird
nach Beschluss der Gemeindevertretung
vom 27.06.2024 und nach Anzeige bei dem
Landrat des Landkreises Vorpommern-
Greifswald als zuständige Rechtsaufsichts-
behörde folgende 9. Satzung zur Änderung
der Hauptsatzung der Gemeinde Hintersee
erlassen:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung

Die Hauptsatzung der Gemeinde Hintersee 
vom 15.10.2009 (Amtliches Mitteilungsblatt 
des Amtes „Am Stettiner Haff“ Nr. 09/11 vom 
17.11.2009), zuletzt geändert durch die 8. 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Hintersee vom 17.10.2023 
(Amtliches Mitteilungsblatt des Amtes „Am 
Stettiner Haff“ Nr. 11/2023 vom 14.11.2023), 
wird wie folgt geändert:

1. § 3 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in 
folgenden Fällen ausgeschlossen:

a) einzelne Personalangelegenheiten 
           außer Wahlen

b) Steuer- und Abgabenangelegen-
           heiten Einzelner

c) Grundstücksgeschäfte
Die Gemeindevertretung kann im Einzelfall, 
sofern rechtliche Gründe nicht entgegen-
stehen, Angelegenheiten der Buchstaben a 
- c in öffentlicher Sitzung behandeln.“

2. § 4 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Der Finanzausschuss setzt sich, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, aus zwei Mit-
gliedern der Gemeindevertretung und ei-
ner sachkundigen Einwohnerin oder einem 
sachkundigen Einwohner zusammen.“

3. § 5a wird wie folgt gefasst:

„§ 5a  Festlegungen Wertgrenzen für un-
bestimmte Begriffe und Betragsgrenzen 
in der Haushaltswirtschaft
(1) Festlegung zu § 48 Abs. 2 und 3 KV M-V -
Notwendigkeiten für den Erlass einer Nach-
tragshaushaltssatzung
Eine Nachtragshaushaltssatzung ist unver-
züglich zu erlassen, wenn sich zeigt, dass die 
nachstehend aufgeführten Grenzen für die
Erheblichkeit bzw. Wesentlichkeit erreicht
bzw. überschritten werden.
Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 
1 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungs-
lücken anzusehen, wenn sie 3 v. H. der lau-
fenden Aufwendungen bzw. laufenden Aus-
zahlungen übersteigen.

Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Zif-
fer 2 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte 
oder zusätzliche Aufwendungen bei einzel-
nen Aufwandspositionen, wenn sie 3 v. H. 
der laufenden Aufwendungen übersteigen. 
Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze 
für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.
Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 
Ziffer 1 KV M-V gelten unabweisbare Aus-
zahlungen für Investitionen und Investiti-
onsfördermaßnahmen sowie unabweisba-
re Aufwendungen und Auszahlungen für 
Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, 
wenn sie 15.000,00 € nicht übersteigen.
Als geringfügig nach § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV 
M-V gilt eine Abweichung vom Stellenplan,
wenn sie 3 v. H. der im Stellenplan ausge-
wiesenen Stellen nicht übersteigt.

(2) Festlegung zu § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik
der Wertgrenze der Wesentlichkeit für die Not-
wendigkeit der Erläuterung in den Teilhaus-
halten
Als erheblich im Sinne des § 4 Abs. 9 Ziffer
1 GemHVO-Doppik gelten Ansätze für Auf-
wendungen und Auszahlungen zur Erfül-
lung von Verträgen, die die Gemeinde über
ein Haushaltsjahr hinaus zu Zahlungen ver-
pflichten, wenn diese 1 % der Aufwendun-
gen bzw. Auszahlungen je Vertrag überstei-
gen.
Als erheblich im Sinne des § 4 Abs. 9 Ziffer
2 GemHVO-Doppik gelten Abweichungen
von den planmäßigen Abschreibungen,
wenn diese 5 % der planmäßigen Abschrei-
bungen betragen.
Als wesentlich im Sinne des § 4 Abs. 9 Zif-
fer 4 GemHVO-Doppik gelten Ansätze für
Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und
Auszahlungen, soweit diese um 10 % von
den Ansätzen des Haushaltsvorjahres ab-
weichen.

(3) Festlegung zu § 7 Abs. 1 GemHVO-Doppik
für die Wertgrenze der Erheblichkeit für Ände-
rungen für die Aufnahme in den Nachtrags-
haushaltsplan, hier in den Ergebnishaushalt,
in den Finanzhaushalt und in die Teilhaushal-
te
Als erheblich im Sinne des § 7 Abs. 1 GemH-
VO-Doppik gelten Änderungen der Ansätze
von Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- 
und Auszahlungen, die zum Zeitpunkt der
Aufstellung des Nachtragshaushaltsplans
bereits geleistet oder angeordnet wurden
oder absehbar sind, soweit diese um 10 v.
H. von den Ansätzen des Haushaltsplans
abweichen.

(4) Festlegung von Wesentlichkeitsgrenzen bei 
der Erstellung der Jahresabschlüsse
Den in der Ergebnisrechnung nachzuwei-
senden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die
Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzu-
stellen - Unterschiede sind gemäß § 44 Abs.

3 GemHVO-Doppik im Anhang anzugeben 
und zu erläutern, sofern sie größer als 5 v. H. 
der Erträge und Aufwendungen sind.
Entsprechend § 45 Abs. 3 GemHVO-Doppik 
sind den in der Finanzrechnung nachzu-
weisenden Ergebnissen die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die 
Ansätze des Haus-haltsjahres gegenüberzu-
stellen und Unterschiede im Anhang anzu-
geben und zu erläutern, sofern sie mehr als 
5 v. H. der Einzahlungen und Auszahlungen 
je Teilhaushalt betragen.
In der Bilanz ist zu jedem Posten der ent-
sprechende Betrag der Bilanz des Haus-
haltsvorjahres anzugeben; Veränderungen 
sind gemäß § 47 Abs. 2 GemHVO-Doppik zu 
erläutern, wenn diese Veränderung minde-
stens 2 v. H. je Bilanzposition beträgt.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Hintersee, den 02.08.2024

Urbanek  

Hinweis:
Gemäß § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung 
M-V (KV M-V) kann ein Verstoß gegen Ver-
fahrens- und Formvorschriften, die in der
KV M-V enthalten sind oder aufgrund dieser 
erlassen wurden, nur innerhalb eines Jah-
res seit öffentlicher Bekanntmachung die-
ser Satzung geltend gemacht werden. Der
Verstoß ist schriftlich unter Bezeichnung
der verletzten Vorschrift und der Tatsache,
aus der sich der Verstoß ergeben soll, ge-
genüber der Gemeinde Hintersee geltend
zu machen. Abweichend davon kann eine
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs-
und Bekanntmachungsvorschriften stets
geltend gemacht werden.
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